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Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse der Sitzung der GV Kroppen vom 21.11.2019

Öffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Kroppen beschließt über die au-

ßerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Gerichts-
verfahrens Gemeinde Kroppen ./. Landkreis Oberspreewald-
Lausitz in Höhe von 3.321,47 € im Jahr 2019.

-  Die Gemeindevertretung Kroppen beschließt die Haushalts-
satzung der Gemeinde Kroppen für das Haushaltsjahr 2020.

Beschlüsse der Sitzung der GV Großkmehlen vom 10.12.2019

Öffentlicher Teil
- Die Gemeindevertretung Großkmehlen beruft
 Frau Cornelia Borkert, Oberweg 16, 01990 Großkmehlen
 Herrn Hannes Hausmann, Dorfstraße 44, 01990 Frauwalde
 Herrn Wulf-Eike Schubert, Sachsenweg 2, 01990 Kleink-

mehlen
 Herrn Peter Sähring, Am Weinberg 1A, 01990 Großkmehlen
 als sachkundige Einwohner in den Ausschuss Bauen und 

Wohnen.

Nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die Verga-

be von Kanalreinigung und TV-Inspektion RW Kanals in der 
Blochwitzer Straße an den Wasserverband Lausitz Senften-
berg.

-  Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt den geän-
derten Webdesign-Pflegevertrag.  

Beschlüsse der Sitzung der GV Frauendorf vom 10.12.2019

Öffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Rück-

nahme des Beschlusses Nr. 14/2013 über die Absicht zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Erschließungsplanes 
für das ehemalige Sägewerk in Frauendorf.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Rück-
nahme des Beschlusses Nr. 26/2019 zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „An der Lindenauer Straße in Frauendorf“ 
nach § 13b BauGB vom 12.12.2017.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt gem. § 2 
Abs. 1 Satz 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„An der Lindenauer Straße in Frauendorf“ nach § 13b BauGB 
in Frauendorf. Das Plangebiet umfasst in der Flur 8 der Ge-
markung Frauendorf die Flurstücke 390, 182, 183/3 sowie 
eine Teilfläche des Flurstückes 1086 gemäß des beilie-
genden Übersichtsplanes.

 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Bauland im Amtsbereich Ortrand

Die Gemeinde Lindenau bietet Grundstücke im Wohngebiet 
am Großteich zum Verkauf an.
Der Kaufpreis beträgt 48 €/m².

Genauere Informationen zu den Grundstücken erhalten 
Sie im Bauamt des Amtes Ortrand, Herrn Heinze, Tel.-Nr. 
035755/605326, Frau Richter, Tel.-Nr. 035755/605325 oder 
auf der Internetseite des Amtes Ortrand
www.amt-ortrand.de.

Beschlüsse der Sitzung der SVV Ortrand vom 12.12.2019

Öffentlicher Teil
-  Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt die 

geprüfte Jahresrechnung 2011 der Stadt Ortrand einschließ-
lich Anlagen gemäß § 82 Absatz 4 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg.

-  Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt die 
Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2011 ge-
mäß § 82 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg. 

-  Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt die 
korrigierte Haushaltssatzung der Stadt Ortrand für das Haus-
haltsjahr 2020.

Nichtöffentlicher Teil
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt über den 
Abschluss eines Mietvertrages.

Beschlüsse der Sitzung der GV Lindenau vom 18.12.2019

Öffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die geänderte 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lindenau für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021. Bei überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zwischen 
5.000 Euro und 10.000 Euro ist die vorherige einstimmige 
Zustimmung von Bürgermeister und den Ausschussvorsit-
zenden einzuholen.

-  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindenau beschließt 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Solarpark Linde-
nau“ und die damit verbundene frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB. Das Plangebiet hat eine 
Größe von etwa 60 Hektar und ist in den Anlagen 1 und 2 
dargestellt.

 In das Plangebiet werden folgende Flurstücke der Flur 1 in 
der Gemarkung Lindenau mit einbezogen:

 488, 489, 491-502, 504-507, 509-521, 539, 540, 543-548, 
552-554, 556-558, 560, 804-809, 894-901, 549/1, 549/2 und 
550/2.

 Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes gemäß  
§ 11 Bau NVO zum Zwecke der Nutzung der Fläche durch 
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen.

 Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen.

-  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindenau beschließt 
die Beauftragung des Bauamtes zur Vermarktung der offe-
nen Grundstücke im Wohngebiet am Großteich zu nachfol-
genden Bedingungen:
•  Der Kaufpreis beträgt 48 €/m². Die Grundstücke sind 

nicht erschließungsbeitragsfrei.
•  Der Käufer wird zum Baubeginn innerhalb von 3 Jahren 

verpflichtet. Sollte der Käufer dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, kann die Gemeinde die lastenfreie Rück-
abwicklung des Kaufvertrages verlangen. 

•  Bei einer Weiterveräußerung des Grundstückes inner-
halb von 5 Jahren, ist ein eventueller Mehrerlös auf den 
Bodenwert der Gemeinde zu erstatten.

•  Der Käufer wird verpflichtet, das Grundstück selbst zu 
nutzen. 

•  Dem Käufer kann eine Grundpfandrechtsbestellung zum 
Zwecke der Kaufpreiszahlung notariell zugesichert wer-
den.  

 Das Bauamt wird ermächtigt, die Grundstücke bis 29.02.2020 
auf den vorhandenen Portalen kostenfrei und ab 01.03.2020 
bei Bedarf kostenpflichtig auf gängigen Immobilienseiten 
im Großraum Dresden zu bewerben und Vorgespräche mit 
den Interessenten zu führen. Die Gemeinde stellt dafür Wer-
bungskosten in Höhe von 500,00 € zur Verfügung.
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-  Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt, die Straße im 
neuem Wohnbaugebiet „Am Großteich“ als „Am Großteich“ 
zu bezeichnen.

 
Nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die Aufhebung 

eines Beschlusses über eine Grundstücksangelegenheit.
-  Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die Rücknah-

me eines Beschlusses.

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung Ortrand und sachkundige 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ortrand 

Auf Grund §§ 3, 24 und 30 Abs. 4 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07 vom 21.12.2007, Seite 286) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl.I/19 vom 
20.06.2019)  in Verbindung mit der Verordnung über die Auf-
wandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder kommunler 
Vertretungen und Ausschüsse, für sachkundige Einwohnerinnen 
und Einwohner sowie über den Ersatz des Verdienstausfalls 
(Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung-KomAEV) 
vom 31. Mai 2019 (GVBl für das Land Brandenburg Teil II – Ver-
ordnungen, Nr. 40, zuletzt geändert durch die Verordnung zur 
Änderung der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung 
vom 08. Juli 2019 (GVBl Teil II Nr. 47) hat die Stadtverordneten-
versammlung Ortrand in ihrer Sitzung am 21.11.2019 folgende 
Entschädigungssatzung beschlossen:
Aus Gründen der Vereinfachung und wegen der besseren Les-
barkeit wird im folgenden Text die männliche Form verwendet. 
Die jeweiligen Begriffe gelten jedoch in der männlichen und 
weiblichen Form entsprechend.

§ 1
Grundsätze

Den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung Ortrand und 
den sachkundigen Einwohnern wird zur Abdeckung des mit dem 
Mandat verbundenen Aufwandes eine Aufwandsentschädigung 
nach dieser Satzung gewährt. Die Aufwandsentschädigung ist 
so bemessen, dass der mit dem Amt verbundene Aufwand, 
einschließlich der sonstigen persönlichen Aufwendungen, ab-
gegolten ist. Zu den persönlichen Aufwendungen zählen insbe-
sondere zusätzlicher Bekleidungsaufwand, Kosten für Verzehr, 
Fachliteratur und Nutzung der Telekommunikation. 

§ 2
Einwohnerzahlen

(1) Die Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete nach § 3 
dieser Satzung sowie die Aufwandsentschädigung für den 
ehrenamtlichen Bürgermeister nach § 4 dieser Satzung ist 
auf die Einwohnerzahl abgestellt. Maßgebend ist die durch 
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschriebene 
Einwohnerzahl am 30. Juni des Vorjahres. Im Jahr einer 
Kommunalwahl ist der 30. Juni des Wahljahres maßgebend, 
wenn die neue Wahlperiode nach diesem Tag beginnt und 
die fortgeschriebene Einwohnerzahl bereits bekannt gege-
ben ist. 

(2) Bei Unterschreiten eines Einwohnergrenzwertes infolge ei-
ner Verminderung der Einwohnerzahl ist spätestens mit der 
nächsten Kommunalwahlperiode die Aufwandsentschädi-
gung neu festzusetzen. Bei Überschreiten eines höheren 
Grenzwertes um mehr als zehn Prozent des höheren Grenz-
wertes kann die Anpassung während der laufenden Kommu-
nalwahlperiode vorgenommen werden.

§ 3
Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete

(1) Die Stadtverordneten erhalten eine monatliche, pauschale 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 70,00 Euro.

(2) Ab 1000 Einwohnern wird an Fraktionsvorsitzende neben 
der Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung gewährt.

§ 4
Aufwandsentschädigung 

für den ehrenamtlichen Bürgermeister
(1) Der ehrenamtliche Bürgermeister erhält eine monatliche, 

pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.130,00 
Euro.

(2) Dem Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters wird 
für die Dauer der Vertretung bis zu 50 Prozent der Aufwand-
sentschädigung des Vertretenden gewährt, wenn die Vertre-
tungsdauer innerhalb eines Kalendermonats länger als zwei 
Wochen andauert. Die Aufwandsentschädigung des Vertre-
tenden ist entsprechend zu kürzen. Ist die Funktion nach 
Abs. 1 nicht besetzt und wird sie daher von einem Stellver-
treter in vollem Umfang wahrgenommen, so wird dieser für 
die Dauer der Wahrnehmung der Aufgabe bis zu 100 Prozent 
des nach Abs. 1 zugelassenen Betrages erhalten.

§ 5
Sitzungsgeld für Mitglieder 

der Stadtverordnetenversammlung
(1) Sitzungsgelder werden den Mitgliedern der Stadtverordne-

tenversammlung für die Teilnahme an Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung in Höhe von 30,00 Euro gewährt. 

(2) Ausschussmitgliedern wird für die Teilnahme an Sitzungen 
der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 Euro 
gewährt. 

(3) Vorsitzenden von Ausschüssen, welche nicht ehrenamtlicher 
Bürgermeister oder Empfänger von der Aufwandsentschädi-
gung nach § 4 Abs. 2 sind sowie welche keine Fraktionsvor-
sitzenden sind, ist für jede von ihnen geleitete Sitzung ein 
Sitzungsgeld in doppelter Höhe zu gewähren.

(4) Ist der Vorsitzende eines Ausschusses an der Sitzungsteil-
nahme gehindert, wird einem Mitglied dieses Ausschusses 
für die Leitung der Sitzung ein doppeltes Sitzungsgeld, vor-
behaltlich der unter Abs. 3 genannten Einschränkungen, ge-
währt.

(5) Die Mitglieder der Fraktionen erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen, die der Vorbereitung einer Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung oder eines Ausschusses dienen, ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 Euro. Die entsprechende 
Anwesenheitsliste ist dem Amt Ortrand vorzulegen.

§ 6
Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner

Sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 
der Ausschüsse, in die sie berufen sind, ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 30,00 Euro.

§ 7
Zahlungsbestimmungen

(1)  Aufwandsentschädigungen in Form der monatlichen Pau-
schale werden unabhängig vom Beginn und Ende der Tätig-
keit jeweils für einen ganzen Kalendermonat gewährt.

(2) Die monatliche, pauschale Aufwandsentschädigung für 
Stadtverordnete nach § 3 sowie die Sitzungsgelder werden 
vierteljährlich nachträglich für die Kalendermonate auf die je-
weiligen Konten überwiesen. 
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(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung nach § 4 wird mo-
natlich auf das jeweilige Konto überwiesen.

(4)  Werden das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit über 
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten durch die Emp-
fänger der Aufwandsentschädigung nicht ausgeübt, so wird 
für die über drei Monate hinausgehende Zeit keine Aufwand-
sentschädigung gewährt.

§ 8
Entschädigungen für Aufwendungen 

zur Anschaffung von Informationstechnik und 
für weitere besondere Aufwendungen

Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung wird einmalig pro 
Wahlperiode eine Aufwandsentschädigung für die Anschaffung 
eines Tablets, Notebooks oder vergleichbarer Geräte in Höhe 
von 500,00 Euro gewährt. Die Kosten sind gegenüber dem Amt 
Ortrand zu belegen.

§ 9
Ersatz des Verdienstausfalls

(1) Ein Verdienstausfall wird nicht mit der pauschalen Aufwands-
entschädigung oder dem Sitzungsgeld abgegolten. Der Ver-
dienstausfall wird auf Antrag und nur gegen Bescheinigung 
des Arbeitsgebers erstattet; Selbständige und freiberuflich 
Tätige müssen den Verdienstausfall glaubhaft machen.

(2) Der Ersatz des Verdienstausfalls kann monatlich höchstens 
für 35 Stunden gewährt werden.

(3) Der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls ist nach Er-
reichen der Regelaltersgrenze ausgeschlossen, wenn keine 
auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit wahrgenommen wird.

§ 10
Ersatz von Aufwendungen für Betreuung

(1) Zur Betreuung von Kindern bis zum vollendeten vierzehnten 
Lebensjahr oder zur Pflege von Angehörigen wird, sofern 
eine ausreichende Beaufsichtigung oder Betreuung ander-
weitig nicht sichergestellt werden kann, für die Dauer der 
mandatsbedingten notwendigen Abwesenheit eine Entschä-
digung gegen Nachweis gewährt, wenn die Übernahme der 
Betreuung durch Personensorgeberechtigte während dieser 
Zeit nicht möglich ist. 

(2) Der Höchstbetrag darf für die Kinderbetreuung 13,00 Euro je 
Stunde nicht überschreiten.

§ 11
Reisekostenvergütung

(1) Für Dienstreisen ist eine Reisekostenvergütung nach den 
Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) zu 
gewähren.

 Reisekostenvergütung wird nur für Dienstreisen gewährt, die 
vom Amtsdirektor des Amtes Ortrand angeordnet oder ge-
nehmigt sind.

(2) Für Fahrten innerhalb des Wohnortes wird keine Reiseko-
stenvergütung gewährt.

(3) Reisekosten sind mit der Anordnung oder Genehmigung 
quartalsweise im Amt Ortrand bis zum 20. des Folgemonats 
abzurechnen.

§ 12
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.07.2019 in Kraft.

ausgefertigt: Ortrand, den 27.11.2019

gez. Sickert
Hauptverwaltungsbeamter

Den Inhalt der Satzung und die territoriale Abgrenzung können 
während folgender Zeiten in der Amtsverwaltung Ortrand, Alt-
markt 1 eingesehen werden:

Montag   07.30 bis 11.30 Uhr und 12.00 bis 14.30 Uhr 
Dienstag  07.30 bis 11.30 Uhr und 12.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch  07.30 bis 11.30 Uhr und 12.00 bis 14.30 Uhr 
Donnerstag 07.30 bis 11.30 Uhr und 12.00 bis 15.30 Uhr
Freitag  07.30 bis 12.00 Uhr

Ortrand, 17.01.2019

gez. Sickert 
Amtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand für die 
Stadt Ortrand

Satzung - der Stadt Ortrand über die Aufhebung des förm-
lich festgelegten „Sanierungsgebiets Innenstadt Ortrand“

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl.I/14, 
[Nr.32]) und § 162 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Ortrand in ihrer Sitzung am 21.11.2019 beschlossen:

§ 1
Die Satzung der Stadt Ortrand über die förmliche Festlegung des 
„Sanierungsgebiets Innenstadt Ortrand“ vom 09.09.1997 wird 
nach § 162 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für das in § 2 
bezeichnete Gebiet aufgehoben.

§ 2
Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebung des Sanierungs-
gebietes ist in dem anliegenden Lageplan der Stadt Ortrand vom 
09.09.1997 dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

§ 3
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit ihrer 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Ortrand, 17.01.2019

gez. Sickert 
Amtsdirektor

Hinweise: 
1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis Nr.3 BauGB bezeichneten Ver fahrensmängel 
und Formvorschriften und der in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
bezeichneten Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber dem Amt Ortrand für die Stadt Ortrand gel-
tend gemacht worden ist. 
1. Gemäß § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg ist eine Verletzung von landesrechtlichen Verfah-
rens- oder Formvorschriften beim zustande kommen einer Sat-
zung unbeachtlich, wenn die Verletzung von Vorschriften nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter der Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den 
Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. 
Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Ver-
fahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntma-
chung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der 
tatsächlich bewirkten Bekannt machung in zumutbarer Weise 
verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konn-
ten.



17. Januar 2020 Amtsblatt für das Amt Ortrand Ausgabe 1 - Seite 5



17. Januar 2020 Amtsblatt für das Amt Ortrand Ausgabe 1 - Seite 6

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand 

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes „An 
der Lindenauer Straße in Frauendorf“ nach § 13b BauGB

Die Gemeindevertretung Frauendorf hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 10.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt gem. § 2 Abs. 1 
Satz 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Lin-
denauer Straße in Frauendorf“ nach § 13b BauGB in Frauendorf. 
Das Plangebiet umfasst in der Flur 8 der Gemarkung Frauendorf 
die Flurstücke 390, 182, 183/3 sowie eine Teilfläche des Flur-
stückes 1086 gemäß des beiliegenden Übersichtsplanes. 

Städtebauliche Zielsetzungen sind im Wesentlichen:
-  Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes,
-  Festsetzung einer öffentlichen Verkehrfläche,

Gemeinde Frauendorf, Bebauungsplan
An der Lindenauer Straße in Frauendorf

Lageplan ALK, Entwurf September 2019
M 1:2.500 (A4), Oktober 2019

-  Festlegung einer Gemeinbedarfsfläche Zweckbestimmung
 „Nutzung als Kindertagesstätte“
- landschaftsgerechte Begrünung als Übergang zur Land-

schaft und zur Gliederung des Gebietes.
Das Plangebiet ist ca. 1,6 ha groß.

Das Verfahren wird nach § 13b unter Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Eine 
Umweltprüfung ist dafür nicht erforderlich.

Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

gez. K. Sickert
Amtsdirektor
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488, 489, 491 – 502, 504 – 507, 509 – 521, 539, 540, 543 – 548, 
552 – 554, 556 – 558, 560, 804 – 809, 894 – 901, 549/1, 549/2 
und 550/2. 

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes gemäß § 
11 BauNVO zum Zwecke der Nutzung der Fläche durch Errich-
tung und Betrieb von Photovoltaikanlagen.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.

gez. K. Sickert
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand 

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Solarpark Lindenau

Die Gemeindevertretung Lindenau hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 18.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindenau beschließt die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes „Solarpark Lindenau“ und 
die damit verbundene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB. Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 60 
Hektar und ist in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.

In das Plangebiet werden folgende Flurstücke der Flur 1 in der 
Gemarkung Lindenau mit einbezogen:
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindenau für den Doppel-
haushalt 2020/2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Lindenau 
vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Doppelhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 
wird 
               2020  2021
1.  im Ergebnishaushalt mit 
 dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf  1.360.600 € 1.361.600 €
 ordentlichen Aufwendungen auf 1.473.400 €  1.434.900 €

 außerordentlichen Erträge auf    336.000 €  336.000 €
 außerordentlichen 
 Aufwendungen auf       42.000 € 42.000 €
2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf   1.600.800 € 1.736.900 €
 Auszahlungen auf   1.673.700 €  1.825.700 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.219.600 € 1.221.800 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.289.500 €  1.263.900 €
Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit     381.200 € 515.100 €
Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit     320.400 € 497.800 €
Einzahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit                0 € 0 €
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit       63.800 € 64.000 €
Einzahlungen aus der 
Auflösung von Liquiditätsreserven               0 €  0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 € 0 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 0 €  festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Lei-
stung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird 
auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushalts-
jahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A)     250 v.H.

Stellenausschreibung des Amtes Ortrand

Das Amt Ortrand schreibt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle als Sachbearbeiter/in im Bauamt mit 35 Wochenstunden 
als Krankheitsvertretung aus. 

Nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite des Amtes Ortrand (www.
amt-ortrand.de).

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)   350 v.H.
2.  Gewerbesteuer     300 v.H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-

wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf 5.000 € festgelegt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 0 € festgesetzt. 

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 
10.000 € festgesetzt.

 Alle Mehraufwendunen/Mehrauszahlungen, die auf Grund-
lage von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen zu 
leisten sind, sind als nicht erheblich im Sinne des § 70 Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg anzusehen, das 
heißt, sie bedürfen keiner Entscheidung durch die Gemein-
devertretung.

 Gleiches gilt für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, 
wenn sie aus zweckbestimmten Entgelten, Spenden, Zu-
weisungen oder Zuschüssen gedeckt werden, bis zur Höhe 
dieser Erträge/Einzahlungen und für alle Aufwendungen, die 
sich auf innere Verrechnung beziehen.

 Zahlungsunwirksame über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen gelten ebenfalls grundsätzlich als unerheblich.

4.  Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlas-
sen ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einze-

aufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €
festgesetzt.

§ 6
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 145.000 Euro
festgesetzt.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Hiermit wird gemäß § 67 Abs. 5 BbgKVerf darauf  hingewiesen, 
dass jeder Bürger das Recht hat, Einsicht in die Haushaltssat-
zung zu nehmen.
Die Haushaltssatzung liegt zusammen mit den Anlagen ab sofort 
während der Sprechzeiten
Dienstag 9.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
in der Amtsverwaltung Ortrand, Altmarkt 1, Zimmer 103 öffentlich 
aus.

aufgestellt: gez. Schumann, Kämmerin
festgestellt: gez. Sickert, Amtsdirektor
 
ausgefertigt: Ortrand, 20.12.2019

gez. Sickert, Hauptverwaltungsbeamter - Siegel -

Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb der Sprechzeiten können unverbindlich telefo-
nische Anfragen gestellt werden.

Herr Faustmann  Tel:   035755 - 51304
   Fax: 035755 - 51303
Frau Döring Tel.:  035755 - 50944
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Der Schneeglöckchenlauf erfreut sich jährlich größerer Beliebt-
heit. Der am 13.04.19 neu eingeweihte Spielplatz in Frauwal-
de ist ein kleines Sahnehäubchen für die Kinder der Gemein-
de. Die amüsanten Veranstaltungen des Dorftheaters Kroppen 
waren, wie gewohnt, ausverkauft. Am 16.05.19 wurde der Er-
weiterungsbau des Wasserwerkes Tettau hochkarätig seiner 
Bestimmung übergeben. Die feierliche Einweihung des Gedenk-
steines unseres großen Vordenkers Karl Eduard von Lingenthal 
am 01.06.19 an der Kirche zu Großkmehlen dokumentiert re-
spektvoll die Wertschätzung der Familie Lingenthal für ihren 
Vorfahren. „Siggi sicher“, der Aufenthalt der Tschernobylkinder, 
unser Amtsseniorentag, das Sportfest in Großkmehlen, unsere 
beliebte Amtsradtour, die Feierlichkeiten zu „300 Jahre Barock-
kirche Kroppen“, das 85jährige Jubiläum der Feuerwehr Tettau, 
das Erntedankfest in Kroppen, die in ihrer Einzigartigkeit wun-
derschönen Weihnachtsmärkte in unseren Gemeinden und der 
Stadt Ortrand und, und, und…  erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Ich bitte um Verständnis, dass nicht alle Höhepunkte in unserem 
Amt erwähnt werden können, denn dann würde das Amtsblatt 
nicht reichen. Wichtig ist mir dabei, allen Initiatoren, Organisa-
toren und Sponsoren aufrichtig zu danken, denn ohne deren En-
gagement wären diese Veranstaltungen sicherlich nicht möglich.
Da bei uns nicht nur gefeiert wird, ist es mir noch wichtig, Sie 
über größere Bauvorhaben in 2020 zu informieren. Die Kita Wel-
tentdecker in Kroppen soll grundhaft saniert werden. Die Kita Re-
genbogen in Ortrand wird um mehrere Gruppenräume erweitert. 
Die Kita Pittiplatsch in Tettau soll einen Verkehrsgarten erhalten. 
In unserer waldreichsten Gemeinde Frauendorf sollen weitere 
Waldwege grundhaft saniert werden. Die Lindenauer planen den 
2. Bauabschnitt der Multifunktionshalle. Das größte Vorhaben im 
Amt in 2020 wird wohl die Sanierung der Elsterwerdaer Straße in 
Kleinkmehlen gemeinsam mit dem Landkreis.

Diese und weitere Baumaßnahmen stärken unsere Infrastruk-
tur und verbessern die Wohn- und Lebensqualität unserer Ein-
wohner und damit natürlich auch die Arbeitsvoraussetzungen 
unserer Unternehmen. Mir ist es dabei wie in jedem Jahr be-
sonders wichtig, mich bei den vielen fleißigen Unternehmerinnen 
und Unternehmern des Amtes Ortrand zu bedanken. Sie sind 
es, die mit ihrem Mut, ihren Ideen, oft grenzenlosem Zeiteinsatz 
und vor allem ihrer Bereitschaft zum Risiko die sogenannte Wert-
schöpfung praktizieren. Sie sind es, die die so gefragten Arbeits- 
und Ausbildungsplätze schaffen und sie sind es, die die meisten 
Steuern zahlen. Ich wünsche ihnen auch für die Zukunft genü-
gend Kraft und Energie, auf dass sie ihre Unternehmen erfolg-
reich in die Zukunft führen.
Ein ganz besonderer Dank gebührt in diesem Jahr den Einsatz-
kräften unserer Freiwilligen Feuerwehr. Gerade der Einsatz bei 
der Bäckerei Günther in Frauendorf hat gezeigt, wie unverzicht-
bar wichtig die Arbeit unserer Kameradinnen und Kameraden ist. 
Vielen herzlichen Dank. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, 
dass die FFW inzwischen auch vom Land eine finanzielle Wert-
schätzung erfährt.

Ebenso bedanken möchte ich mich bei unseren fleißigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Amtsverwaltung, der Schulen, 
der Kita`s und der Bauhöfe.

Eine solide Lebensweise und persönlicher Einsatz sind Garant 
auch für die nachhaltige Lebensqualität in unserer Heimat. 

Für das Neue Jahr 2020 wünsche ich Ihnen Glück und Erfolg 
bei hoffentlich bester Gesundheit und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen

Ihr Amtsdirektor
Kersten Sickert

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Amtes Ortrand, 
werte Leser!

Und schon schreiben wir das Jahr 2020. Die meisten von uns 
werden sich noch gut an den Millenniumswechsel Silvester 1999 
zum Jahr 2000 erinnern. In den 20 Jahren hat sich viel getan in 
unserer Heimat. Ich bin besonders dankbar, dass sich all un-
sere Kita`s halten konnten, ja dass sie sogar erweitert werden 
mussten und werden und sie nach wie vor gut gefüllt sind. Sehr 
wichtig für unser Amt ist auch, dass sich unsere beiden Schulen 
stabilisiert haben und eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit 
leisten. 

Die Einwohnerzahlen in unseren Gemeinden haben sich eben-
falls stabilisiert bzw. verzeichnen sogar wieder einen leichten 
Anstieg. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, weiteres 
Bauland zu organisieren. Nach nun reichlich 7 Jahren unsäg-
lichem Bürokratiekrieg werden in Lindenau die ersten Baustellen 
am Großteich an die neuen Bauherren veräußert. In Großkmeh-
len werden z.Z. mehrere Baugrundstücke am Hang entwickelt.
Auch die anderen Gemeinden und die Stadt Ortrand sind be-
strebt, jede Möglichkeit zu praktizieren, um der Nachfrage nach 
Bauland gerecht zu werden. Obwohl politisch propagiert, sieht 
die entsprechende Genehmigungspraxis des Landes Branden-
burg äußerst zögerlich aus.

Werte Leser, diese z.Z. verstärkt wahrnehmbare Nachfrage nach 
Baugrundstücken ist auch ein Indiz dafür, dass es sich bei uns 
gut leben lässt. Viele Straßen, Gehwege und Plätze konnten, 
auch dank reichlicher Fördermittel, erneuert werden. Schulen, 
Kita`s, Vereinshäuser und Sportanlagen wurden und werden sa-
niert. Unsere gute Lage zur DB und der A 13 sind heutzutage be-
ste Voraussetzungen für eine hohe Wohn- und Lebensqualität. 
Dies und vieles mehr richtig abzuwägen, zu entscheiden und zu 
veranlassen ist gerade in unserer überbürokratisierten Gesell-
schaft nicht immer einfach. Deshalb ist es für unsere Gemeinden 
besonders löblich, dass sich zur Kommunalwahl im Mai 2019 
zahlreiche Kandidaten als Gemeindevertreter, Stadtverordnete 
und Bürgermeister für die neue Legislatur gestellt haben. Ich 
wünsche ihnen bei ihrer kommunalpolitischen Arbeit das not-
wendige Geschick und die Fähigkeit, nachhaltig positive Ent-
scheidungen zum Wohle ihrer Gemeinden zu fällen, vieles anzu-
schieben, aber auch mit Niederlagen fair umzugehen.
In diesem Zusammenhang ist es mir ein besonderes Bedürfnis, 
allen Bürgermeistern, den Gemeindevertretern, den Stadtver-
ordneten und den beratenden Bürgern, den „Neuen“ und den 
„Alten“ herzlichst für ihre Arbeit zum Wohle unserer Gemeinden 
und der Stadt Ortrand zu danken. Auch wenn es nicht immer 
ganz einfach ist, unsere Demokratie ist ein hohes Gut, worum es 
sich gerade bei unserer Geschichte zu kämpfen lohnt!
Die Landtagswahl vom September 2019 zeigt deutlich die Spal-
tung in unserer Gesellschaft, die wir nicht brauchen und eigent-
lich auch nicht wollen.

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr 2019 war für un-
ser Amt ein Jahr vieler besonderer Höhepunkte, Ereignisse und 
Errungenschaften.
Stets erfreulich ist, dass die zahlreichen einzelnen Höhepunkte 
und Feste in den Gemeinden mit viel Sorgfalt, hauptsächlich von 
den Mitgliedern der einzelnen Vereine ehrenamtlich organisiert 
wurden und werden. Diese Veranstaltungen helfen, die Attraktivi-
tät unserer Heimat weit über die Grenzen unseres Amtes hinaus 
zu tragen. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer 
und Sponsoren.
Ergreifend für alle, die dabei sein konnten, war im März die Zir-
kusaufführung der Grundschule Großkmehlen.
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Hilfe in Notfällen

In Notfällen können durch die Bürger folgende Stellen
benachrichtigt werden:

bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst    116117
Polizeidienststelle Lauchhammer (03574)   7650
Polizeidienststelle Senftenberg (03573)  880
Polizei      110
Notruf      112
Wasserverband Lausitz  (03573)  8030
Envia, Servicecenter Ruhland (035752) 360
Spreegas Cottbus 24 Std.-  (0355)  25357

NACHRUF

In ehrendem Andenken erinnern wir an unseren 
ehemaligen langjährigen Mitarbeiter

Herrn Reinhard Kißro
der am 16. Dezember 2019 nach langer 

schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist.
Herr Kißro war seit der Amtsbildung bis zu seiner 

Pensionierung im Amt Ortrand tätig. 
Während dieser Zeit haben wir ihn als engagierten, 

zuverlässigen und stets hilfsbereiten Mitarbeiter und Kolle-
gen schätzen gelernt und wir werden ihm immer 

ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.

In ehrenvollem Gedenken
Im Namen der Mitarbeiter des Amtes Ortrand

K. Sickert
Amtsdirektor

   
Wenn aus Liebe 

Leben wird,
bekommt das Glück

einen NamenEin Kind, was ist das?
Glück, für das es keine Worte gibt,
Liebe, die Gestalt angenommen hat,
eine Hand, die zurückführt in eine Welt,
die man längst vergessen hat.

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes

• Pauline Herfurth
• Marta Wehder
• Lia Böhme
• Mira Wichmann
• Leonard Apitz

Ihr Amtsdirektor Kersten Sickert

Verkehrsteilnehmerschulung 
in Ortrand

Die nächste Verkehrsteilnehmer-
schulung findet am Donnerstag,   

23.01.2020 um 18.30 Uhr im 
Gerätehaus der Feuerwehr, 

Ponickauer Straße statt. 
Die Schulung ist kostenlos.

Wir sagen DANKE

Bereits zum 12. Mal erlebten wir in Lindenau in diesem Jahr den 
„Lebenden Adventskalender“.
Mitten in der Vorweihnachtszeit machten wir uns allabendlich von 
Montag bis Freitag mit unserer Laterne auf den Weg durch unser 
Dorf, um ein Adventstürchen zu öffnen. Eine Stunde bei Kerzen-
schein Lieder singen, Geschichten hören, basteln, gemeinsam 
Zeit verbringen und sich auf das Wesentliche besinnen, das ist 
der Sinn unseres weihnachtlichen Gedankens.

Am 3.12. erlebten wir eine besondere Überraschung bei un-
serem Türchen in der KITA „Krümelkiste“.
Frau Erb von der enviaM überreichte uns einen Weihnachts-
scheck über 500 €, welcher dem Heimatverein Lindenau OL e.V. 
und der Kindertagesstätte Lindenau zu Gute kommt. Die Augen 
strahlten heller und die Freude war sehr groß.

Er ist vor allem ein Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen 
Helfer zur Wahrung dieser schönen Tradition in Lindenau für un-
sere Kinder. 
Auf diesem Wege möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen 
und wünschen allen ein friedliches neues Jahr 2020.

Rosemarie Hähnel
Vorsitzende Heimatverein Lindenau OL e.V.

Kreisschau Rassegeflügel des KV Senftenberg & IG Kropf-
tauben 
Gr. Brandenburg / Sachsen & Werbeschau Elsterkröpfer Gr. 
Nord/Ost 
vom 23.11 - 24.11. 2019 in Tettau

Wir als Kleintierzüchterverein Tettau und Umgebung e.V. waren 
wieder Ausrichter der oben genannten Schau. Unsere Mitglieder 
gaben sich wieder sehr viel Mühe, eine sehenswerte und lockere 
Schau zu präsentieren. Es wurden auch wieder einige Infotafeln 
angebracht.
75 Aussteller/innen, davon 8 Jugendzüchter zeigten fast 620 
Tiere. Die Kreisschau war mit 423 Tieren der verschiedensten 
Rassen und Farbenschlägen zu sehen. Über 190 Kropftauben 
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zeigten die IG Kropftauben und die Werbeschau Elsterkröpfer. 
Es war auch gleich Werbung für die Hauptsonderschau Elster-
kröpfer – Deutschland, die 2020 im November mit der Kreis-
schau Rassegeflügel bei uns stattfindet.
Bei der Kreisschau wurden Gänse, Enten, Große Hühner, Zwerg-
hühner und Tauben gezeigt. Zu sehen waren u.a. Graugänse, Dt. 
Reichshühner, eine große Anzahl an Zwerg-Welsumer, Zwerg-
Seidenhühner, Libanontauben, Thüringer Schnippen, Antwer-
pener Smerlen und Taganroger Tümmler. Die Rasse des Jahres 
- Zwerg-Hamburger -wurde auch in einer Voliere präsentiert mit 
Pokalen und Urkunden von Zfrd. Walter Rentsch (1917 - 1997), 
der die Zwerg-Hamburger, silberlack schon seit den 50iger Jah-
ren gezüchtet hat. Sein Sohn Veit Rentsch züchtet sie jetzt wei-
ter.
8 Preisrichter hatten es wieder schwer, die besten Tiere zu fin-
den und mit höchsten Noten zu präsentieren. Insgesamt gab es 
16 x die Höchstnote V - Vorzüglich und 39 x hv - hervorragend. 
Viele Pokale, Ehrenpreise gab es für die Züchter. Es wurden 
auch wieder die Kreismeister in den 4 Klassen ermittelt.
Große Hühner: Zfrd. Christoph Winkler mit Brahma, blau-reb-
huhnfarbig aus Ruhland
Zwerghühner: Zfrdin. Mandy Jurisch mit Sebright, gold-schwarz-
gesäumt aus Jannowitz
Tauben: Zfrd. Christian Gensel mit Lockentauben, blau-schim-
mel aus Kroppen
Jugend: Zfrd. Arno Naumann mit Arabischen Trommeltauben, 
weiß aus Tettau
2 Zuchtfreunde konnten ihren Titel verteidigen Zfrdin. Mandy Ju-
risch und Zfrd. Arno Naumann.
Auch Zuchtpreise (2. Platz) wurden auch vergeben,
Große Hühner: Zfrdin. Annett Stöckhardt mit Dt. Reichhühner, 
rot aus Schraden
Zwerghühner: Zfrd. Mathias Petzold mit Zwerg-Australorps, 
schwarz aus Kraußnitz
Tauben: Zfrd. Gerd Trebeck mit Niederl. Schönheitsbrieftauben, 
bl. m. schw. B. aus Freienhufen
Jugend: Zfrdin. Luisa Quosdorf mit Zwerg-Welsumer, ro st-reb-
huhnfarbig aus Frauendorf
Ein V - Vorzüglich hatten auch u.a. Zfrd. Robin Hahndorf  aus 
Elsterwerda mit New Hampshire, Zfrd. Wilhelm Dittrich aus 
Schmerkendorf mit Zwerg-Italiener und Zfrd. Christian Gensel 
aus Kroppen mit Lockentauben. 
Alle Jugendzüchter erhielten eine Medaille. Die Kindertages-
stätten in Tettau und Frauendorf erhielten wieder Freikarten für 
diese Schau (wurden leider nicht so gut genutzt!). Ebenfalls be-
suchten die Kinder vom Kindergarten Pittiplatsch unsere Schau 
und staunten nicht schlecht über die großen Hühner und Tauben. 
Der Vereinsvorsitzende, Zfrd. Veit Rentsch holte sie schnell mal 
rein. Es wurde gerade die Bewertung von Tieren vorgenommen.

Ein besonderer Dank gilt der Landschlachterei Dirk Bennewitz 
aus Tettau für ihre Unterstützung und die Verpflegung bei dieser 
Schau. 
Ein großes Dankeschön gilt natürlich unseren Sponsoren, die 
uns, in welcher Form auch immer, bei dieser Schau und bei der 

Natürlich sind auch unsere freiwilligen Helfer/innen/Küchen-
frauen wichtig, an alle ein Dankeschön.  

Einen schönen Tag erlebten 9 Mitglieder unseres Vereins auf der 
123. Bundesschau – LIPSIA – am 07.12. 2019 in Leipzig. Über 
46700 Tiere waren von über 5100 Züchter ausgestellt. Leider ist 
es nicht zu schaffen, alles anzusehen. Trotzdem nahmen wir viel 
Interessantes und Schönes mit. Es wurden viele Gespräche ge-
führt. Diese Fahrt soll zur Tradition werden (es war die 3.) Danke 
an das Autohaus Grabowski in Lauchammer für ihre Unterstüt-
zung mit dem Kleinbus. 
Wir wünschen uns weiter so eine gute Zusammenarbeit und wür-
den uns freuen, wenn wir uns alle zur 29. Rassegeflügelschau 
Brandenburg Süd vom 18. – 19. Januar 2020 gesund wieder-
sehen. 
Wir rechnen wieder mit ca. 1000 Tieren incl. EXTRA Tierverkauf. 
Landfleischerei Dirk Bennewitz sorgt u.a. wieder für das leibliche 
Wohl. Der Futtermittelstand Landhandel Heinrich ist ebenfalls 
mit einem reichhaltigen Angebot anwesend.
Allen Lesern und Kleintierliebhabern wünschen wir, die Mitglie-
der des Kleintierzüchtervereins Tettau und Umgebung e.V., ein 
gesundes neues Jahr 2020.
Weiterhin freuen wir uns riesig auf Zuwachs in unserem Verein. 
7 neue Mitglieder dürfen wir im Jahr 2020 begrüßen, davon 3 
Jugendzüchter! Allen 7, ein herzliches Willkommen in unserem 
Verein, viel Spaß mit der Kleintierzucht und gute Zuchterfolge.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Lob sowie Ratschläge 
und Tipps für die Schau(en) und deren Gestaltung. 
Wir werden uns weiter bemühen, für jeden (alles barrierefrei) die 
Schauen attraktiv und informativ zu gestalten.

Gut Zucht!
Veit u. Kerstin Rentsch

v.l.n.r. Veit Rentsch, Kersten Sickert, Axel Waldmann, Chri-
stoph Winkler und Joachim Nitzsche beim Rundgang

Regionalschau im Januar unterstützen sowie bei unseren näch-
sten Bauvorhaben.
Polymertechnik Ortrand;  Dorfkrug Frauwalde Roland Klaus; 
Landhandel Heinrich  Blochwitz; Augenoptik Klar Ortrand; Kohle-
Heizöl Zschischang Ortrand; Sparkasse Niederlausitz Ortrand; 
Bäckerei S. Meyer  Kroppen, Rund ums Fahrrad Miehle Krop-
pen; Holz-Merbeth Kroppen; Druckerei TYPO TEAM Kroppen; 
Bäckerei Günther Frauendorf; Agrargenossenschaft Frauen-
dorf; Traditionsverein Frauendorf 1998 e.V.; Kleintierzuchtbe-
darf Trepte Wallroda; Mühle Lindenau G. Buntzel; Blumen Wolf 
Lauchhammer; Fressnapf Lauchhammer; Tischlerei Voigtländer 
Tettau;  Kfz-Instandsetzung Klemm Frauwalde; Spezialitätenwelt 
Draxler Elsterwerda; Fam. H. Hoffmann Frauendorf; Fahrzeug-
service Hofmann Frauwalde

Ebenso gilt unser Dank dem Amtsdirektor Amt Ortrand, Herrn 
Kersten Sickert und dem Bürgermeister der Gemeinde Tettau, 
Herrn Joachim Nitzsche für ihren Besuch mit interessanten Ge-
sprächen und ihrer Pokalspende.
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Stadtgeschichts- und Schradenmuseum Ortrand
mit Joachim-Schmidt-Galerie

Zentrum für Heimatgeschichte und Kunst
Kirchplatz 6, 01990 Ortrand

Internet: www.amt-ortrand.de

Öffnungszeiten: Montag von 17.00 bis 19.00 Uhr und nach
Voranmeldung unter der Tel.-Nr. 035755/605250 oder 
Fax 035755/605230.
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Anzeigen

Anzeigen geben Sie bitte bei Druck+Satz, GbR Mayer und Lorz auf!
Gewerbestraße 17, 01983 Großräschen

Telefon: 035753/17702, Fax: 035753/69190, 
E-Mail: beratung@drucksatz.com

VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS ORTRAND 
IM MONAT JANUAR 2020

Montag, 20.01.2020
09.30 - 10.30 Uhr  Seniorensport

Dienstag, 21.01.2020
13.30 - 16.00 Uhr  Clubnachmittag
   Spiele- und Handarbeitsnachmittag

Mittwoch, 22.01.2020
14.00 - 16.00 Uhr  Clubnachmittag

Donnerstag, 23.01.2020
15.00 - 16.00 Uhr  Seniorensport

Montag, 27.01.2020
09.30 - 10.30 Uhr  Seniorensport

Dienstag, 28.01.2020
13.30 - 16.00 Uhr  Clubnachmittag
   Spiele- und Handarbeitsnachmittag

Mittwoch, 29.01.2020
14.00 - 16.00 Uhr  Clubnachmittag

Donnerstag, 30.01.2020
15.00 - 16.00 Uhr  Seniorensport

Änderungen sind jederzeit möglich.

Am Dienstag und Mittwoch sind wir von 12.00-16.30 Uhr im Club 
unter der Tel.-Nr. 0152-27292647 zu erreichen.
Wir freuen uns über jeden, der uns besucht.

Die Clubleitung

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für den 
Bereich Ortrand

Zuständig für Wohngeld- und Kinderzuschlagsangelegenheiten 
im Amtsbereich Ortrand ist der LK OSL in Senftenberg, 
Dubinaweg 1.

Die Mitarbeiterinnen sind wie folgt telefonisch erreichbar:
Frau Kossack - Tel. 03573 / 8704192
Frau Lößner - Tel. 03573 / 8704193
Frau Patting - Tel. 03573 / 8704194
Frau Laurisch - Tel. 03573 / 8704190
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